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7.0 l~ . B. 
zu 8 J A n fr a g e b e a n t ~ 0 r tun g 

Di e ~\bgeordneten K a n d u t s c h und Genossen haben atl 4. Juli d. J . 

an den Bundesminister für Finanzen eine Anfr age, betreffend steuerliche Be­

günstiGung für Ertragsbeteiligungen und Maßnahmen zur Förderung der Eigentums­

bi ldung mit Hilfe von Kleinaktien, gericht et . In dieser Anfrage führten s ie unter 

anderem folgende Maßnahr.1en a l s Voraussetzung dafür an , daß der Gedanke der Volks­

aktie ver lf irklicht "werden kann: 

1.) 

2 . ) 

7 , 
. v.' 

"~ \ 

Die Schaffung von Kapitalanlagegesellschaften (Investmentgesellschaften) , 
~elche die Aufgabe über tragen bekommen, das Anlagevermögen der Kleinaktionäre 
treuhänderisch zu verwalten. Solche Unter nehmen sollen die ihnen amvertrauten 
~htt e l nach dem Prinzip der Ris i komischung in Aktien, Kuxen , Ant eile oder Genuß­
scheine anderer Er~erbsge s ellschaften oder in Schuldverschreibungen anlegen 
und übor di e Bet eiligung an dem Anlagevermögen Anteilscheine ausgeben, um da­
mit da s Kurs - und Dividendenris i ko ~e itestgehend zu verr i ngern . Ihre Tätig-
keit bedar f elner gesetzlichen Regelung . Dabei sollen die schon in anderen 
Länder n vorliegenden Erfahrungen studi ert und verarbeitet werden . 

Das Nomina l e der Anteilsche ine soll nicht zu ni eder angesot zt , doch die Mög­
l ichke i t er öffnet werden, s i e durch Abzahlung von Raten zu erwer ben . 

Die Steuer gesetzgebung is t zur Durchführung der in Punkt 1 . ) und 2. ) genannt en 
Vor haben in einigen Punkten anzupassen . 
a ) Durch Befreiung di eser Kapit~lanlagegesel1schaft en von der Körperschaft­

s teuer , der Ver mögensteuer, der Gesel l s chaftssteuer , der Wertpapiersteuer 
und der Börs~msatzsteuer . 

b) Auch der Kapita l ert r ag be i einem Inhaber der Ant eilscheine wäre bis zu 
einer best immten Höhe von jeder St euer zu befre i en , wenn er nicht ent­
nommen , sonder n zum Kapital geschlagen wird . Als Maßstab für di e Höhe 
dor Kapita l ansamml ung, bis zu ~e1cher di e St euerfreiheit gewährt werden 
soll, wär e der Gedanke zu prüf en, dies bis zur Höhe des Kapita l wert es 
eines Ar bei t splat zes durchzuführen . 

~eben der sehr wesent l ichen Bet eiligung der verstaat licht en Unt ernehmungen 
an der Kapitalsaufstockung dieser Anl agegesellschaft en sollen aber noch 
andere Quellen er schlossen I/erden . So . rär e vor a llem bei künft i gen Lohnver ­
handlungen der Vorsuch zu unt ernehnen , bestimmt e Lohnbes t andt eil e f ür in­
vestives Lohnspar en - na t ür l ich nur fr eü"lillig - abzuzwG i gen . Des I/ei teren 
mögen die Int er essenver bände aufgefordert werden , einen Teil ihres Kapitals in 
Investmentbanken e i nzubr ingen . Auch der Gedanke , eine Kont enf ührung f ür jeden 
Ver s icher ten i n der Kr ankenversicher ung einzuführ en , und n~ch der Idee der 
Sozi a lspar kassen bestimmt e nichtverbr auchte Beiträge zum Erwerb von Ant ei l schei­
nen freizugoben, ~äre nach der Meinung der unt erzeichneten Abßeor dnet en einer 
umfassenden Prüfung wert . 

Mit Bezug auf diese Anfrage t eilt Bundesmi nister für Finanz en Dr . K am i t z 

folgendes mit : 

Es st eht auß er Zwei fel , daß eine br eit e St r euung des Eigent ULls den Ausgle ich 

von Int e~e s sengeg0nsätz0n erleichtern und zur Festigung uns erer auf der Freiheit 

des e i nze lnen beruhenden Gese l l s chaft sorä.nung bE.-i trngen wür de . 
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ad 1. und ?: 
Unter den verschiedenen Formen der Eigentumsbildung nehmen Zertifikate von 

Kapitalsanl~e6gosellschaften einen wichtigen Platz ein. Kapitalsanlagegesell­

schaften beruhen auf dem Prinzip des Riskenausgleichs. Sie konstituieren sich in 

der Rechtsform von Ges.m.b.H. und übernehmen einen Vermögensstock, der sich aus 

Effekten der verschiedensten Art zusammensetzen kann, in treuhändige Ve~,altung . 

Eine solche Verwnltungstätigkeit bedarf in Österreich keiner besonderen Genehmi­

gung. Lediglich die Gesellschaft, welche sie ausübt , uriterliegt bei ihrer Grün­

dung den Bestimmungen der Kapitalverkehrsverordnung. Die Zertifikate, welche die 

Kapitalanlagegesellschaft ausgibt, lauten auf den Inhaber und werden in Wertpapier­

form mit Couponbogen versehen. Mit ihnen wird das Miteigentum an dem von diesen 

Gesellschaften treuhändig venvalteten Vormögen en1orben . Von einer Obligation und 

einer Aktie unterscheidet sich das Zertifikat äußerlich vor allem dadurch, daß 

es nicht auf ein Nominale, sondern auf eine bestimmte ~nzahl Anteile oder Teilein­

heiten lautet und den vollen Wortlaut des ursprünglichen Vertrages bzw. der Ver­

waltungsordnung enthält. Der Wert eines Anteiles wird durch Teilung des Gesamt­

wertes des treuhändig verwalteten Effektenbestandes und der Barbeträge durch die 

Gesamtanzahl der ausgegebenen Anteile errechnet . Solche Wert.ermittlungen erfolgen 

in Anbetracht der Kursschwankungen meist täglich . Die Zertifikate r-erden in ver­

schiedenen Stücke lungen ausgegeben, zum Beispiel in solche, die über 1, 5 oder 

10 lUnteile lauten. Damit verbriefen diese Zertifikate gemäß der Anzahl der er­

worbenen Anteile das proportional entfa llende Miteigentum an dem Treuhandver­

mögen . ne diese Zertifikate eher den Charakter eines Depotscheines als einer 

Aktie haben , haben sie kein Nominale . Die Höhe der Beteiligung am Treuhandvermögen . , 
richtet sich na ch der Anzahl der erworbenen Zertifikate, aodaß auch kleineren 

Spa~ern eine solche Vermögensanlage ermöglicht wird . 

ad 3.n: 
Kapitalanlagegesellschaften unterliegen grundsätzlich wie alle anderen Kapital­

gesellschaften der Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Vermögensteuer. Wenn das 

anzulegende Kapital nicht in das Eigentum der Anlagegesellschaft übergeht, sondern 

nur treuhändig von dieser Gesellschaft ve~1alt Gt wird, scheiden die Gewinne aus der 

Veräußerung und aus den Erträgnissen der Wertpapiere bei der Ermittlung des steuer­

pflichtigen Gewinnes der Kapita lanlagegesellschaft aus . 

Der Miteigentumsfonds als solcher unterliegt weder der Körperschaftsteuer noch 

der Geuerbe~ und Vermögensteuer. Die Kapitalanlagegesellschaft, die ihn verwaltet, 

u ird ausschließlich mit den Provisionen aus ihrer Treuhandtätigkeit der Ertrags­

besteuerung unterzogen. Eine Befreiung dieser Provisionsgeuinne von den Ertrag­

steuern (Körperschaft- und Gewerbesteuer) bz~ . des Vermögens der Kapitalanlagege­

sellschaft von den Kapitalsteuern (Gewerbe-, Kapital- und Vermögensteuer) kann 

nicht in ~(ägung gezogen werden, da hiefur jeder sachliche Be~eggrund fehlt. 
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Kapital erträgnisse aus AktiGn- oder "Anteilscheinen stellen beim Empfänger 

Einkünfte aus Kapitalverm~gen dar, die zunächst von der Kapitalertragsteuer und 

be i Übersteigen des Freibetrages von 1500 S 1m Wege der Veranlagung zur Einkommen­

st euer zu erfassen sind, wobei die Kapitalertragsteuer auf die veranlagte Ein­

kommensteuer angerechnet wird. 

Es wird ' derzeit die Frage überprüft, ob und wieueit die Veranlagungsgrenze 

von 1500 S erhöht und die Ko.p1telertragsteuer innerhalb des Freibetrages rück­

ver gütet werden kann. Eine der steuerlichen Behandlung der Nebeneinkünfte von 

Di enstnehmern analoge Regelung könnte sich hier empfehlen. 

Es bestehen keine Z~eifel, daß auf diese Weise breitesten Schichten der Be­

völkerung die Bildung eines gegen die Weohselfälle des Lebens schützenden Ver­

mö~ensstockes erleichtert und gleichzeitig der Wirtsohaft neue Quellen der Kapital­

ver ,sorgung erschlossen \7orden könnten. 

ad 4.: 

Vereinbarungen zuischen Arbeitgeborn und Arbeitnehmern zweoke Ve~7endung von 

Lohnbest o.ndt cilen für den Eruerb von Anteilscheinen (Zertifikaten) an Kap1ta1an~ 

l agegesellschaften können jederzoit abgeschlossen werden. Hiezu sind keine ge­

setzlichen Maßnahmen not~end1g . Auch Interessenverbänden steht es frei, den 

Kapitalanlagegesellßchatten Mittel zuzuführen. Was den Gedanken betrifft, für 

die gegen Krankhoit Versicherten Konten zu führen und nicht verb~uchte Bei­

träge zum Errrerb von Ante1l6cheinen an Kepit~lanl~egesollschaften freizugeben, 

so liegt seine Prüfung außerh~lb dos Kompotenzbereiches des Bundasmdnisteriums 
.(.'~'i T' 1i1inanzen. 

...-.... - ..... -... 
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